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Leistungsübersicht FRIDAY Kfz-Versicherung 
Stand 05/2023 

 
 

 

     

 Kfz- Haftpflichtversicherung    

 Allgemein 

 Deckungssumme  100 Mio. € für Personen-, Sach- und Vermögensschäden 

 Personenschäden 15 Mio. € je Person 

 Mallorca-Police  

 • Geltungsbereich Europäische Union + Gebiete im Geltungsbereich der EU 

 • Nutzungszeitraum pro Jahr 6 Wochen 

 Eigenschadendeckung 100.000 € pro Jahr 

 Umweltschadenversicherung 
 

5 Mio. € pro Versicherungsfall,  
10 Mio. € pro Versicherungsjahr 

 Versicherungsschutz Teilkaskoversicherung  Vollkaskoversicherung  

 Mitversicherte Teile   

 
Fest im Fahrzeug eingebaute oder fest am 
Fahrzeug angebaute Fahrzeugteile1   

 
Fahrzeugzubehör, dass ausschließlich dem 
Gebrauch des Fahrzeugs dient (z. B. 
Schonbezüge, Pannenwerkzeug, Kindersitze)2 

  

 

Fahrzeugteile, die zur Behebung von 
Betriebsstörungen des Fahrzeugs üblicherweise 
mitgeführt werden (z. B. Sicherungen und 
Leuchtmittel) 

  

 

Außerhalb des Fahrzeugs unter Verschluss 
gehaltene Teile: 
• ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter- oder 

Sommerbereifung; 
• Dach-/Heckständer, Dachzelt, Dachboxen, 

Hardtop, Schneeketten und Kindersitze; 
• Ladekabel, mobile Ladestation, Ladekarte; 
• mitversicherte Fahrzeugteile und 

Fahrzeugzubehör während einer Reparatur. 

  

 
1 Fahrzeugteile sind fest mit dem Fahrzeug verbundene Teile, ohne die das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß in Gebrauch genommen werden kann. 
2 Voraussetzungen für die Mitversicherung ist: Die Teile sind fest im Fahrzeug eingebaut, am Fahrzeug angebaut oder im Fahrzeug unter Verschluss verwahrt und diese sind 
straßenverkehrsrechtlich zulässig sowie nach allgemeiner Verkehrsanschauung nicht als Luxus angesehen. 
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 Versicherungsschutz Teilkaskoversicherung  Vollkaskoversicherung  

 

Die nachfolgend aufgeführten Teile sind ohne 
Beitragszuschlag bis zu einem Gesamtneuwert 
von 15.000 € mitversichert, wenn sie  
• im Fahrzeug fest eingebaut oder  
• am Fahrzeug fest angebaut sind. 

  

 

Zugelassene Veränderungen an Fahrwerk, 
Triebwerk, Auspuff, Innenraum oder Karosserie 
(Tuning), die der Steigerung der Motorleistung, 
des Motordrehmoments, der Veränderung des 
Fahrverhaltens dienen oder zu einer 
Wertsteigerung des Fahrzeugs führen, 

bis zu einem Gesamtneuwert von 15.000 € 
 

 

nachträglich (nicht werkseitig) eingebaute Radio- 
und sonstige Audiosysteme, Video-, technische 
Kommunikations- und Leitsysteme (z. B. fest 
eingebaute Navigationssysteme), 

 

Sicherheitsschutzausstattungen (schusssichere 
Verglasung, gepanzerte Fahrgastzelle, etc.) 
sowie ungewöhnliche Sonderausstattungen aller 
Art. 

 Versicherte Gefahren   

 Brand und Explosion   

 

Elementarschäden durch: Sturm, Hagel, 
Blitzschlag, Überschwemmung, Lawinen, Muren, 
Erdrutsch, Erdbeben, Erdsenkungen und 
Vulkanausbruch  

  

 
Versicherungsschutz beim Transport auf 
Schiffen (Havarie Grosse)   

 
Diebstahl, unbefugter Gebrauch, Raub und 
Unterschlagung   

 Zusammenstoß mit Tieren jeglicher Art   

 • Folgeschäden   

 Tierbissschäden   

 • Am Fahrzeug   

 • Im Fahrzeuginnenraum   

 • Folgeschäden 6.000 €  



  

 

Hinweise: 
Mit  (ja) gekennzeichnete Leistungen gelten bis zum Widerbeschaffungswert des Fahrzeugs bzw. in der Kfz-Haftpflichtversicherung bis zur Versicherungssumme. 
Die aufgeführten Leistungen stellen einen allgemein verständlichen Überblick dar. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungsschutzes ergibt sich 
ausschließlich aus den beantragten und von uns im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten Versicherungsbedingungen. 

Stand 05/2023 3 

 Versicherungsschutz Teilkaskoversicherung  Vollkaskoversicherung  

 Fortsetzung Versicherte Gefahren   

 Glasbruch   

 

• Ersatz von Vignetten /Plaketten 
• Ersatz von Leuchtmitteln, nach einem 

Glasbruch, sofern diese beschädigt sind 
• Verzicht auf die SB3, wenn der 

Bruchschaden durch eine 
Verbundglasreparatur in einer von FRIDAY 
empfohlenen Werkstatt behoben wird 

  

 Kurzschlussschäden an der Verkabelung   

 • Kurzschluss-Folgeschäden   

 Hacker- und Cyberangriff   

 
Austausch von Schlössern nach 
Schlüsseldiebstahl durch Einbruch  1.000 € 

 Selbstverschuldete Unfälle   

 Mutwillige Beschädigung durch Dritte   

 Versicherte Leistungen   

 
Neupreisentschädigung nach Erstzulassung bei 
Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 

Bis einschl. 24. Monate nach 
Erstzulassung des Fahrzeugs 

Bis einschl. 24. Monate nach 
Erstzulassung des Fahrzeugs 

 
Kaufwertentschädigung nach Zulassung bei 
Totalschaden, Zerstörung oder Verlust 

Bis einschl. 24. Monate nach 
Zulassung auf den VN 

Bis einschl. 24. Monate nach 
Zulassung auf den VN 

 Verzicht auf Abzug „Neu für Alt“ 
 

(Außer für den Akkumulator eines   
E-Autos) 

 
(Außer für den Akkumulator eines   

E-Autos) 

 Verzicht auf Einwand der groben Fahrlässigkeit   

 

Übernahme der Zulassungs-/Entsorgungskosten 
für ein Ersatzfahrzeug nach Totalschaden, wenn 
das Ersatzfahrzeug wieder bei FRIDAY versichert 
wird 

  

 
Zusätzliche Leistungen für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge  

  

 Versicherungsschutz Teilkaskoversicherung  Vollkaskoversicherung  

 
Mitversicherte Teile für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge  

  

 
Innerhalb eines abschließbaren Gebäudes oder 
Nebengebäudes fest mit diesem verbundene 
Ladesäule (Wallbox) oder Induktionsladeplatte 

  

 
3 SB: Selbstbeteiligung 
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Fortsetzung Mitversicherte Teile für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge  

  

 Ladekabel4   

 
mobile Ladestation (einschließlich dazugehöriger 

Adapter)4   

 Ladekarte für dein Elektro- oder Hybridfahrzeug4   

 
Zusätzliche versicherte Gefahren für Elektro- 
und Hybridfahrzeuge 

  

 
Überspannungsschäden am Fahrzeug (auch an 
dem Akkumulator)   

 
Schäden am Motor, Akkumulator und an der 
Elektronik durch unsachgemäßes Abschleppen 

20.000 € 20.000 € 

 Kosten durch Wassercontainer 2.000 € 2.000 € 

 Schäden durch Bedienfehler am Akkumulator   

 
Allgefahrendeckung für den Akkumulator (All-
Risk)   

 Abzug „Neu für alt“ für den Akku 
In den ersten 3 Betriebsjahren erfolgt kein Abzug/ 

Ab dem vierten Betriebsjahr werden max. 10% je Betriebsjahr abgezogen5 

 Zusatzbausteine   

 Rabattschutz Zusätzliche Leistung gegen Aufpreis 

 Fahrerschutz Zusätzliche Leistung gegen Aufpreis 

 
Schutzbrief / auch für Elektro- und 
Hybridfahrzeuge 

Zusätzliche Leistung gegen Aufpreis 

 Freie Werkstattwahl Zusätzliche Leistung gegen Aufpreis 

 Reisepaket Ausland Zusätzliche Leistung gegen Aufpreis 

 
 
 
 
  

 
4 Sofern unter Verschluss verwahrt oder in Benutzung 
5 Der Betrag der von den Ersatzteilkosten abgezogen wird richtet sich individuell nach dem Alter und der Abnutzung des Akkus. Wir beschränken uns jedoch auf max. 10 % Abzug je 
Betriebsjahr. Beispiel: 4 Betriebsjahre des Akkus = Max. 40 % Abzug. 


